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1 Aufgabenstellung und Herangehensweise  
Das Büro TOPOS Stadtforschung ist mit einer Voruntersuchung beauftragt worden. Dabei soll überprüft werden, 

ob Anzeichen eines Strukturwandels der Bevölkerung zu erkennen sind, die auf die Immobilienwertentwicklung 

und eigentumsbezogene Veränderungen der Gebäude zurückzuführen sind und städtebauliche Änderungen 

bewirken könnten.  Im Ergebnis der Voruntersuchung sollen Empfehlungen zur Sinnhaftigkeit des Einsatzes von  

172 Abs. Satz 1 Nr. 2 und Nr. 3 BauGB enthalten sein. Der Untersuchungsbereich umfasst im Wesentlichen die 

Grundstücke zu beiden Seiten der Lehrter Straße, ergänzt durch Grundstücke im angrenzenden Bereich (siehe 

Abbildung 2). Entsprechend der Anforderungen des Auftraggebers wird die Voruntersuchung in folgenden fünf 

Arbeitsschritten realisiert.  

1.1 Sichtung der Daten zur Einwohner-, Haushalts- und Sozialstruktur 
In einem ersten Schritt wurden Daten zur ansässigen Bevölkerung gesammelt, aufbereitet und ausgewertet. 

Dazu wurden an Hand einer erstellten Adressenliste die aktuellen Einwohnerdaten (Anzahl, Altersstruktur, Anteil  

Ausländer) beim Amt für Statistik Berlin-Brandenburg sowie, um Entwicklungstendenzen einschätzen zu können, 

auch für 2005 angefordert. Zur besseren Einordnung und Bewertung enthielten die bereitgestellten Daten jeweils 

die entsprechenden Angaben für den Ortsteil Moabit und Berlin. Wegen der sehr heterogenen Struktur des 

Untersuchungsgebietes wurden die Daten auch differenziert für zwei festgelegte Teilgebiete angefordert und 

ausgewertet. Die ad hoc festgelegte Teilung des Untersuchungsbereiches bestätigte sich durch deutliche 

Unterschiede in der Altersstruktur der Teilgebiete. Mittels eines von TOPOS entwickelten Verfahrens konnten die 

Einwohnerdaten zur Darstellung der Haushalts- und Haushaltstypenstruktur im Untersuchungsgebiet benutzt 

werden. Daraus konnten auch Aussagen zu der Verteilung der Einkommensniveaus differenziert nach 

Haushaltstypen vorgenommen werden. 

1.2 Einbeziehung der  Daten des sozialen Stadtmonitoring 
Neben den Einwohnerdaten des Amtes für Statistik stehen für eine Beschreibung der Gebietsbevölkerung die 

Daten des sozialen Stadtmonitorings zur Verfügung. Das soziale Stadtmonitoring liefert eine Vielzahl von Daten 

zur differenzierten Beschreibung der sozialen Situation der Gebietsbevölkerung und darüber hinaus Indizes, die 

eine Einschätzung und Bewertung des Gebietes zulassen. Räumliche Grundlage der Datenzusammenstellungen 

des sozialen Stadtmonitorings bilden dabei die Planungsräume. Das zu betrachtende Untersuchungsgebiet ist 

Bestandteil der drei verschiedenen Planungsräume Heidestraße, Stephankiez und Zillesiedlung. Allerdings 

umfasst der Planungsraum Heidestraße den weitaus größten Teil der Wohngebäude. So sind die Daten dieses 

Planungsraumes sehr gut zur Bewertung des Untersuchungsgebietes heranzuziehen. Die Daten der 

Planungsräume Stephankiez und Zillesiedlung werden mit Einschränkungen zusätzlich herangezogen, wobei 

größere Abweichungen zwischen den wichtigen Indizes dieser Planungsräume und dem Untersuchungsgebiet 

nicht vorhanden sind. Mit den Daten des sozialen Stadtmonitorings und denen aus 1.1 lässt sich eine für die 

Voruntersuchung hinreichend genaue Beschreibung der sozialen Situation im Untersuchungsgebiet erarbeiten. 
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Bei durchaus gegebene Differenzierung zwischen den Planungsräumen, zeigt sich insgesamt eine 

problematische soziale Situation im Untersuchungsgebiet.  

1.3 Erfassung der Eigentumsverhältnisse und Immobilienwertentwicklung 
Entsprechend der Aufgabenstellung bildet die Analyse und Bewertung der Eigentumsverhältnisse einen weiteren 

Schwerpunkt der Voruntersuchung. Das umfasst neben der umfänglichen Auswertung der vom Auftraggeber 

bereitgestellten Daten zu den Eigentümern auch eigene Erhebungen. So wurde durch eine Begehung die Anzahl 

der Wohnungen und der jeweilige Bautyp erfasst und in die Datenbank integriert. Die Dynamik der 

Eigentümerwechsel wird bezogen auf die Wohnungsanzahl ausgewertet, da so die potentielle Betroffenheit von 

Bewohnern (Mietern) besser zu erfassen ist. Für mögliche und/oder zu erwartende Entwicklungen ist auch die 

Zuordnung des Bautyps vorgenommen worden, der ganz wesentlich über das Verdrängungspotential möglicher 

Veränderungen entscheidet (z. B. über die Möglichkeiten einer Zweitmodernisierung). Dabei konnte der 

baulichen Zustand der einzelnen Häuser  nicht bewertet werden. 

Die Entwicklung der amtlichen Bodenrichtwerte wird dargestellt und einbezogen. 

1.4 Planungs- / Städtebaurecht, Städtebauförderung, Wohnungsförderung 
Auf der Grundlage von Zuarbeiten vom Auftraggeber und eigenen Recherchen wird eine Übersicht über den 

Förderstatus der Objekte einschließlich bestehender bzw. bereits abgelaufener Bindungen erstellt. Damit wird 

auch die Prüfung eines objektbezogenen Instrumenteneinsatzes möglich, der im Weiteren auch Grundlage der 

Prüfung des gebietsbezogenen Instrumenteneinsatzes darstellt.  

Bestehende Planungen im Untersuchungsgebiet und in angrenzenden Bereichen werden zu Kenntnis genommen  

und bilden so eine weitere Grundlage der Einschätzung möglicher Entwicklungen im Untersuchungsgebiet. Dabei 

werden die Ergebnisse der Arbeitsschritte 1 und 2  für die  Bewertung mit einbezogen.   

1.5  Bewertung und Empfehlungen 
Nach der umfassenden Aufbereitung der Daten und Analyse der relevanten Sachverhalte erfolgt eine Bewertung 

hinsichtlich der Möglichkeiten der Instrumente Milieuschutzsatzung, mit besonderer Berücksichtigung einer 

Umwandlungsverordnung, und einer Umstrukturierungssatzung gemäß § 172 BauGB zum Schutz der 

ansässigen Bevölkerung. Letzteres wird insbesondere durch Kooperation mit Rechtsanwalt Dr. Tietzsch 

bearbeitet. Bei dieser Bewertung findet neben der aktuellen Situation auch eine mittelfristige und längerfristige 

Perspektive zu dem Mitteleinsatz der städtebaulichen Instrumente Beachtung.  
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2 Ergebnisse der Datenanalyse  
2.1 Bevölkerung und Bevölkerungsentwicklung 
 
Im Untersuchungsgebiet leben 3.226 Einwohner (Stand 31.12.2010). Gegenüber 2005 gibt es praktisch keine 
Veränderung der Bewohneranzahl.  
 
Abb. 1 Vergleich der Altersstruktur 2005 - 2010 
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Ein Vergleich der Altersstruktur der Bewohner  2005/2010 zeigt eine Abnahme der Kinder und eine Zunahme der 
jungen Erwachsenen (18 bis 27 Jahre) und der 45 bis 55 jährigen.  
 
Teilgebiete  
Das Untersuchungsgebiet zeichnet sich durch eine sehr heterogene Baustruktur aus. Deshalb werden speziell 
Daten zur Bevölkerungsstruktur auch nach Teilgebieten ausgewertet. Die Karte zeigt die Aufteilung in die beiden 
Teilgebiete. 
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Abb. 2 Abgrenzung des Untersuchungsgebiet und der Teilgebiete 

 
Ein knappes Drittel der Bewohner lebt im Teilgebiet 1 (südlicher Teil der Lehrter Straße) und über zwei Drittel im 
Teilgebiet 2.  
 
Ein Vergleich der der Altersstruktur der Teilgebiete des Untersuchungsgebietes zeigt deutliche Unterschiede 
zwischen den Teilgebieten. Zur besseren Einordnung sind zum Vergleich auch die Daten für den Ortsteil Moabit 
in die Darstellung aufgenommen worden.  
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Abb. 3 Vergleich der Altersstruktur der Teilgebiete des Untersuchungsgebietes und OT Moabit 
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So fallen der erheblich höhere Anteil der älteren Bewohner im Teilgebiet 1 sowie der höhere Anteil der 
ausländischen Bewohner im Teilgebiet 2 auf. Das extreme Übergewicht älterer Personen in Teilgebiet 1 ist auf 
die Bewohnerschaft der als Sozialer Wohnungsbau erstellten Gebäude im Bereich Lehrter Straße/Invalidenstraße 
zurückzuführen. Aus den damals jungen Haushalten, viele mit Kindern, sind inzwischen ältere Haushalte  
geworden, in denen nur noch selten Kinder wohnen. Ein gewisser Umbruch durch Zuwanderung jüngerer 
Familien hat eingesetzt, wie die Zunahme der Kinder unter 6 Jahren  zeigt. 
 
Das Teilgebiet 2 hat dagegen überdurchschnittlich viele Kinder. Es leben dort viele große Migrantenfamilien.  
 
Abb. 4 Vergleich der Altersstruktur des Untersuchungsgebietes mit Moabit und Berlin 
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Im Vergleich zu Moabit und Berlin zeigt sich der hohe Anteil an Kindern im Untersuchungsgebiet, trotz der stark 
abweichenden Struktur des Teilgebietes 1. 
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2.2 Haushaltsstruktur und Einkommensstruktur im Untersuchungsgebiet 
Zur Einschätzung, wieweit die Haushalte im Wohngebiet Lehrter Straße verdrängungsgefährdet sind und welche 
städtebaulichen Folgen daraus erwachsen könnten, sind Informationen zur Haushaltsstruktur und zur 
Einkommensstruktur nötig. Derartige Daten sind allerdings zur Zeit nicht vorhanden. Zur Analyse der 
Haushaltsstruktur und der damit verbundenen Einkommensstruktur wurde daher auf ein Hochrechnungssystem 
zurückgegriffen, das TOPOS Stadtforschung entwickelt hat. In diese Hochrechnung sind die Daten zur 
Altersstruktur, zur Wohnungsanzahl und zum Leerstand sowie eine Abschätzung des Migrantenanteils 1 
eingeflossen. Die Ergebnisse in den folgenden drei Grafiken dargestellt. 
 
Abb. 5 Haushaltsgrößenstruktur im Vergleich2 
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Im Gebiet leben ca. 1.500 Haushalte. Die durchschnittliche Haushaltegröße beträgt ca. 2,15, gegenüber 1,74 in 
Berlin. Die Haushalte im Beusselkiez sind mit 2,0 kleiner, die im QM-Gebiet Brunnenstraße-Brunnenstraße mit 
2,3 größer. 

                                                 
1  Für die Altbauwohnungen konnten wir, wie auch bei der Mietenstruktur, auf die Zuarbeit der ASUM (Angewandte Sozialforschung und 

urbanes Management) zurückgreifen. 

2  Quelle: Hochrechnung TOPOS Stadtforschung 
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Der Anteil an Haushalten mit Kindern ist mit 27,5% sehr hoch. Auch hier steht die Lehrter Straße zwischen 
Beusselkiez (24%) und Brunnenstraße (33,9%). Es ist zu erwarten, dass der weit überwiegende Teil der 
Haushalte mit Kindern einen Migrationshintergrund hat.  
 

Abb. 6 Haushaltstypen Lehrter Straße im Vergleich3 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

A
lleinstehende

P
aare

E
rw

achsenenhaushalte

P
aare m

. 1 K
ind

P
aare m

. 2 u.m
.

K
indern

A
lleinerz. m

. 1 K
ind

A
lleinerz. m

. 2 u.m
.

Kindern

E
rw

.-H
h m

. K
ind.

Lehrter Straße
Brunnenstraße
Beusselkiez

 
Das Einkommensniveau der Haushalte ist niedrig. Insbesondere alle Haushaltstypen mit Kindern haben jeweils 
hohe Anteile mit geringen Einkommen. 

                                                 
3  Quelle: Hochrechnung TOPOS Stadtforschung 
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Abb. 7 Haushaltstypen nach Einkommensstruktur4 
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2.3 Auswertung der LOR Daten5 
Eine weitere Datenquelle zur Analyse der sozialen Lage von Haushalten bieten die Berichte zum Stadtmoni-
toring, in dem Sozialdaten auf der Ebene der Lebenswelt orientierten Räume (LOR) erfasst sind.  

2.3.1 Die Planungsräume im Untersuchungsgebiet 
Das Monitoring Soziale Stadtentwicklung wird seit 1998 als kontinuierliches Stadtbeobachtungssystem der 
sozialräumlichen Entwicklung auf Gebietsebene im Auftrag der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung erstellt. 
Seit 2007 bilden so genannte Planungsräume die Grundlage der räumlichen Zuordnung. Berlin ist in insgesamt 
447 Planungsräume aufgeteilt. Das Untersuchungsgebiet liegt in drei verschiedenen Planungsräumen, was die 
Nutzung der Daten erschwert. Folgende Planungsräume sind am Untersuchungsgebiet beteiligt.  
 
LOR Heidestraße     01022202 
LOR Stephankiez     01022201 
LOR Zillesiedlung     01022205 
 

                                                 
4  Quelle: Hochrechnung TOPOS Stadtforschung 
5  Quelle: Monitoringberichte bis 2010 Datenstand 31.12.2009 
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Abb. 8 Lage des Untersuchungsgebietes  in den Planungsräumen  
 

 
 

Quelle: TOPOS unter Verwendung einer Karte von Gruppe Planwerk aus Bezirksregionenprofil (Entwurf) Berlin 2011, S. 5 
 
Der Planungsraum Heidestraße weist die  größte Übereinstimmung mit dem Untersuchungsgebiet auf, so dass 
die Daten dieses Planungsraumes sicherlich gut den entsprechenden Teil des Quartiers repräsentieren. Der 
Planungsraum Heidestraße hat 1.425 Einwohner, also knapp die Hälfte der Bewohner des 
Untersuchungsgebietes. Die Daten für den Planungsraum Heidestraße sind in den folgenden Tabellen 
hervorgehoben (fett). 

2.3.2 Die Statusfaktoren der Planungsräume 
 

Tab. 1  
Statusfaktoren 

 
Heidestraße  

 
Stephankiez 

 
Zillesiedlung  

 
Berliner 
Durchschnitt 

Arbeitslosenquote  12,1% 12,7% 11,7% 9,9% 
Arbeitslose unter 25  5,8% 5,8% 5,1% 6,0% 
Langzeitarbeitslose 4,2% 4,5% 4,1% 3,4% 
Existenzsicherungsempfänger  
ohne Arbeitslose 

33,7% 20,4% 26,4% 13,8% 

Existenzsicherungsempfänger 
unter 15 Jahren 

64,8% 56,4% 58,5% 37,4% 

Kinder u. Jugendliche mit 
Migrationhintergrund 

83,3% 70,1% 82,4% 43,1% 
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Erläuterungen und Definitionen : 
 

Statusfaktoren (alle Daten beziehen sich auf den Stichtag 31.12.2009) 

Arbeitslosenquote insgesamt Arbeitslose insgesamt in % der  15 – 65 jährigen Einwohnerinnen und Einwohner  

Arbeitslose unter 25 Arbeitslose unter 25 Jahren in % der 15 – 65-jährigen Einwohnerinnen und 
Einwohner 

Langzeitarbeitslose Langzeitarbeitslose in % der 15-65-jährigen Einwohnerinnen und Einwohner 
(Bezugszeit länger als ein Jahr) 

Existenzsicherungsempfänger  
ohne Arbeitslose 

Nicht- arbeitslose Empfängerinnen und Empfänger von 
Existenzsicherungsleistungen in % der Einwohnerinnen und Einwohner (Nicht 
arbeitslos gemeldete, erwerbsfähige Empfängerinnen und Empfänger von 
Existenzsicherungsleistungen nach SGB II,  nicht-erwerbsfähige Empfängerinnen 
und Empfänger von Existenzsicherungsleistungen nach SGB II und 
Leistungsempfängerinnen und –empfänger nach SGB XII) 

Existenssicherungsempfänger 
unter 15 Jahren 

Nicht- erwerbsfähige Empfängerinnen und Empfänger von Existenzleistungen in % 
der Einwohnerinnen und Einwohner unter 15 Jahren (Kinderarmut) 

Kinder+Jugendliche mit 
Migrationhintergrund 

Einwohner und Einwohnerinnen mit Migrationshintergrund unter 18 Jahren in % der 
Einwohnerinnen und Einwohner unter 18 Jahren 

 

Alle drei Planungsräume sind Gebiete mit einem niedrigen Status. Die Rangplätze aller drei Planungsräume 
liegen im unteren Bereich (308, 381 und 398 von 447 Planungsräumen). Dabei ist das Gebiet Heidestraße, das 
den größten Überschneidungsbereich mit dem Untersuchungsgebiet Lehrter Straße hat,  am schlechtesten 
eingestuft worden. 
Alle drei Gebiete  zeigen in wichtigen Indikatoren der sozialen Situation deutlich schlechtere Werte als der 
Berliner Durchschnitt. Als starker Hinweis auf eine angespannte soziale Situation im Untersuchungsgebiet 
können insbesondere die hohen Anteile der Existenzsicherungsempfänger angesehen werden, die speziell im 
Planungsraum Heidestraße besonders hoch sind. Die Werte aller drei LOR liegen weit über dem Berliner 
Durchschnitt.  
 

Tab. 2  
Einstufung der 
Planungsräume 

 
Heidestraße  

 
Stephankiez 

 
Zillesiedlung  

Rangplatz  398 381 308 
Skalenwert  91,7 87,8 71,0 
Gebietstyp 3- 

(niedriger 
Status, 

negative 
Dynamik 

3- 
(niedriger 

Status, 
negative 
Dynamik) 

3+ 
(niedriger 

Status, positive 
Dynamik) 

2.3.3 Der Entwicklungsindex der Planungsräume 2007 bis 2010 
 
      2007* 2008 2009 2010 
LOR 1022201 Stephankiez 4 2 3 3 
  1022202 Heidestraße 4 4 2 4 
  1022205 Zillesiedlung 4 3 4 2 
       
       
       

4   sehr niedrig     
3   niedrig     
2   mittel     
1   hoch/sehr hoch    

       
       

• 2007 auf Grundlage VZ, ab 2008 Planungsräume  
 



TOPOS Stadtforschung Untersuchungsgebiet Lehrter Straße 2011 

 13

Auch beim Entwicklungsindex zeigen sich für die Zillesiedlung die besten Werte und für das Gebiet Heidestraße 
die schlechtesten Werte. 
 

Tab. 3  
Dynamikfaktoren 

 
Heidestraße  

 
Stephankiez 

 
Zillesiedlung  

 
Berliner 
Durchschnitt 

Wanderungsvolumen 25,1% 38,4% 29,4% 28,4% 
Wanderungssaldo -2,4% 0,4% 0,2% 0,3% 
Wanderungssaldo bei Kindern  -10,5% -6% 0,5% -0,1% 
Veränderungen bei deutschen 
Hilfeempfängern 

-0,8% -0,5% -2,3% -0,1% 

Veränderungen bei ausländischen 
Hilfeempfängern 

1,5% 0,3% -2,6% 1,3% 

Veränderungen bei der Kinderarmut 3% 4,2% -2,5% 0,0% 
 
Erläuterungen und Definitionen : 
Dynamikfaktoren  (alle Daten beziehen sich auf das gesamte Jahr 2009) 
Wanderungsvolumen Wanderungsvolumen in % der Einwohnerinnen und Einwohner 
Wanderungssaldo Wanderungssaldo in % der Einwohnerinnen und Einwohner  
Wanderungssaldo bei Kindern  Wanderungssaldo  der Kinder unter 6 Jahren in % der Einwohnerinnen und 

Einwohner unter 6 Jahren (Indikator für Familienwegzug) 
Veränderungen bei deutschen 
Hilfeempfängern 

Veränderung des Anteils der deutschen Empfängerinnen und Empfänger von 
Existenzsicherungsleistungen in Prozentpunkten 2009 gegenüber dem Vorjahr 

Veränderungen bei ausländischen 
Hilfeempfängern 

Veränderung des Anteils der ausländischen  Empfängerinnen und Empfänger von 
Existenzsicherungsleistungen in Prozentpunkten 2009 gegenüber dem Vorjahr 

Veränderungen bei der Kinder- und 
Jugendarmut 

Veränderung des Anteils der nicht-erwerbsfähigen Empfänger von 
Existenzsicherungsleistungen unter 15 Jahren 2009 gegenüber dem Vorjahr 

 
Das Wanderungsvolumen im Planungsraum Heidestraße liegt  unter dem Berliner Durchschnitt und belegt für 
sich genommen keine besondere Problemlage. Auffällig sind jedoch der generell negative Wanderungssaldo und 
insbesondere der negative Wanderungssaldo bei den Kindern. Inwieweit sich hier problematische 
Segregationsprozesse andeuten, muss ggf. in einer detaillierten Sozialstudie untersucht werden.  
 
Bei den Dynamikfaktoren zeigten sich in der Zillesiedlung Anzeichen einer positiven Entwicklung. 

2.3.4 Bevölkerung in den Planungsräumen und im Untersuchungsgebiet 
Die Bevölkerungszahl hat sich im Untersuchungsgebiet zwischen 2005 und 2010 praktisch nicht verändert. 

 

Tab. 4  
Dynamikfaktoren 

 
Heidestraße  

 
Stephankiez 

 
Zillesiedlung  

 
Berliner 
Durchschnitt 

Ausländische Staatsangehörigkeit 31,1% 26,0% 28,8% 13,2% 
Deutsche mit MHG6 29,5% 18,8% 27,0% 11,9% 
Deutsche ohne MHG 39,4% 55,1% 44,2% 74,9% 
Einwohner insgesamt 1425 9623 3057 3.460.725 

 
Im Untersuchungsgebiet sind 32,6% der Bewohner Ausländer. Der Anteil der Ausländer hat sich gegenüber 2005 
bezogen auf das gesamte Quartier verringert. Im Teilgebiet 1 jedoch von 19,3% auf 23,3% erhöht. Im Teilgebiet 2 
von 41,9% auf 36,5% verringert.  
 

                                                 
6 MHG = Migrationshintergrund 



TOPOS Stadtforschung Untersuchungsgebiet Lehrter Straße 2011 

 14

Abb. 9  Anteil  Kinder unter 6  Jahren Vergleich Planungsräume / Untersuchungsgebiet 

Anteil der Kinder unter 6 Jahren

0%

2%

4%

6%

8%

10%

Untersu
ch

ung
sg

eb
iet

Steph
an

kie
z

Heide
str

aße 

Zille
sie

dlun
g

Untersuchungsgebiet
Stephankiez
Heidestraße 
Zillesiedlung

 
 
Abb. 10  Anteil Kinder und Jugendliche unter 18  Jahren 

 Vergleich  Planungsräume / Untersuchungsgebiet 
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2.4 Eigentumsverhältnisse und Wohnungsstruktur 

2.4.1 Verteilung der Wohnungen nach Bautyp 
Die Mehrzahl der ca. 1.450 Wohnungen im Untersuchungsgebiet sind Neubauwohnungen (57%). Altbau- und 
Altneubauwohnungen machen zusammen 43% des Wohnungsbestandes aus. Der Bestand der 
Altbauwohnungen ist ganz überwiegend saniert, wobei die Sanierung zum Teil schon länger zurück liegt.  
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Tab. 5  
Anzahl der Wohnungen nach 
Bautyp  

 
Anzahl der 
Wohnungen 

 
Anteil in % 

Altbau 558 38% 
Altneubau7 73 5% 
Neubau 823 57% 
gesamt 1454 100% 

 

2.4.1.1 Stand des Dachgeschoßausbaus im Altbaubestand 
Im Zuge der Begehung wurden auch die ausgebauten Dachgeschosse (im Altbau) erfasst. Damit kann ein 
mögliches Aufwertungspotential bestimmt werden. Der Grad der Nutzung der Dachgeschosse kann außerdem 
als Indikator für die Nutzungsintensität im Gebiet  angesehen  werden. 
In 14 der 47 Grundstücken (hier bezogen auf Wohnadressen) mit einer Altbau-Bebauung ist eine 
Dachgeschoßnutzung feststellbar, also in weniger als einem Drittel. Dabei handelt es sich sowohl um eine 
Nutzung nach dem expliziten Ausbau des Dachgeschosses zu Wohnraum als auch um eine Nutzung im 
offensichtlich bestehenden Dachgeschoß. Augenscheinlich ist in einer Reihe von Objekten das Dachgeschoß von 
den baulichen Gegebenheiten her nicht für einen Ausbau geeignet bzw. nur mit außerordentlich hohen 
Investitionen entsprechend nutzbar zu gestalten. 

2.4.2 Verteilung der Wohnungen nach Eigentümertyp 
Die Begehung des Untersuchungsgebietes ergab einen Wohnungsbestand von ca. 1.450 Wohnungen. Der 
größte Teil der Wohnungen ist in der Hand von Großeigentümern8. Dabei handelt es sich überwiegend um 
Neubauwohnungen des Sozialen Wohnungsbaus, deren Bindungen entweder bereits ausgelaufen sind bzw. in 
2011 auslaufen oder zu einem beträchtlichen Teil mit Beginn des Jahres 2016 auslaufen werden. 
 

Tab. 6  
Wohnungen nach Eigentümertyp 

 
Anzahl der 
Wohnungen 

 
Anteil in % 

 
Vergleich zu 
Berlin9 

Großeigentümer 870 59%
privater Einzeleigentümer 270 19%

}72,4% 

Wohnungsbaugesellschaft 206 14% 16,2%
Eigentümergemeinschaft 54 4% -
Genossenschaft 54 4% 11,4%
gesamt 1454 100% 100%

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7  Hier sind Bauten aus der  Nachkriegszeit gemeint  

8  Bei der Zuordnung des Eigentümertyps ist bei der Kategorie „Großeigentümer“ eine gewisse Unschärfe gegeben. In der Regel sind das 
Eigentümer mit einem Bestand über 100 Wohnungen. 

9 Es konnten nur Vergleichzahlen in ähnlicher Einteilung (ohne Eigentümergemeinschaft) gefunden werden (IBB Wohnungsmarktbericht 
Berlin 2006; S. 32) 
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Abb. 11   Anteile der Wohnungen nach Eigentümertyp 
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Die Wohnungsbestände der Großeigentümer konzentrieren sich ganz überwiegend in den Neubaubeständen des 
sozialen Wohnungsbaus.  
 

Abb. 12  Verteilung der Wohnungen nach Eigentümertyp und Bautyp 
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Abb. 13  Verteilung der Häuser nach Eigentümertypen im Untersuchungsgebiet 

 
Legende 
         

   Großeigentümer     Genossenschaft 

         

   Privater Einzeleigentümer     Eigentümergemeinschaft 

         

   Wohnungsbaugesellschaft     kleine Firma   
 



TOPOS Stadtforschung Untersuchungsgebiet Lehrter Straße 2011 

 18

Die räumliche Darstellung der Eigentümertypologie  zeigt noch einmal die  Konzentration der Großeigentümer in 
den Objekten des sozialen Wohnungsbaus. Teilweise sind aber auch Altbauten im Besitz von Großeigentümern.  
 
Abb. 14  Verkäufe im Untersuchungsgebiet bezogen auf Wohnungszahlen  nach Verkaufsjahren 
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Die Auswertung zeigt eine deutliche Zunahme der Dynamik ab 2005. Dabei zeigt sich, dass der Großteil der 
Wohnungen durch Großeigentümer gekauft wurde. 
 

2.4.3 Förderobjekte und Bindungsfristen 

2.4.3.1 Modernisierter Altbau nach ModInstRL 90 
 
Im Untersuchungsbereich gibt es eine relevante Anzahl an Förderobjekten die nach ModInstRL 90 modernisiert 
wurden und noch den entsprechenden Bindungen unterliegen. Diese Förderobjekte umfassen 188 Wohnungen, 
das entspricht einem Drittel der Wohnungen des Altbaubestandes im Untersuchungsgebiet. Die Nettokaltmieten 
in diesen Förderobjekten liegen maximal bei  4,73 €/m². Die tatsächlich gezahlten Nettokaltmieten liegen ganz 
überwiegend deutlich niedriger. Die durch die Förderung bewirkten Bindungsfristen enden zwischen 2014 und 
2019.  Der Verlauf des Ablaufs der Bindung über die Jahre wird in Abbildung 14 dargestellt.  
 
Für knapp zwei Drittel des Wohnungsbestandes der Wohnungen die nach ModInstRL 90 saniert wurden, sind 
Mieterdaten verfügbar. Damit können Aussagen zur Wohndauer und zum Anteil der Bewohner mit 
Migrationshintergrund für 115 Wohnungen gemacht werden. Insgesamt beträgt die Wohndauer in diesen 
Wohnungen 9,6 Jahre. Das zeigt, dass die Sanierung zu einer stabilen Bewohnerschaft geführt hat. Die 
Förderobjekte tragen damit nicht unwesentlich zur Stabilisierung der Bevölkerung des Untersuchungsgebietes 
bei. Die Hälfte der Bewohner hat einen Migrationshintergrund. Auch für diese Bewohnergruppe bieten die 
Förderobjekte also eine günstige  Möglichkeit  sich im Gebiet mit zeitgemäßem Wohnraum  zu versorgen.  



TOPOS Stadtforschung Untersuchungsgebiet Lehrter Straße 2011 

 19

Abb. 15  Anzahl der Wohnungen die vom Ablauf der Bindungen nach ModInstRL 90  betroffen sind 
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2.4.3.2 Bestände des sozialen Wohnungsbaus  
Mit 545 Wohnungen unterliegt bzw. unterlag noch ein gutes Drittel dieses Wohnungsbestandes im 
Untersuchungsgebiet den entsprechenden Bindungen. Ein knappes Drittel davon wird im Jahr 2011 aus den 
Bindungen entlassen bzw. ist bereits entlassen worden. Zwei Drittel werden mit  Ablauf des Jahres 2015, also  zu 
Beginn des Jahres 2016 aus der Bindung entlassen.  
 
Abb. 16  Anzahl der Wohnungen  des sozialen Wohnungsbaus nach Ablauf der Bindungen  
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Für die Wohnungsbestände in der Invalidenstraße 55 (a-e) und Lehrter Straße 70-75, die Anfang 2016 aus der 
Bindung entlassenen werden, greift nach deren Entlassung bei den dann möglichen Mieterhöhungen der 
Mietspiegel. Das betrifft  die 381 Wohnungen, die in Abbildung 15 aufgeführt sind.  
 
Abb. 17  Förderobjekte im Untersuchungsgebiet 
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2.4.4 Bodenwerte und Bodenwertentwicklung  
Für die Beurteilung der Entwicklung der Bodenwerte wurden die amtlichen Bodenrichtwerte von 2005 und 2010 
ausgewertet.  Die Preise liegen in einem Großteil des  Untersuchungsgebietes überwiegend bei 420 €/m² und in 
der Zillesiedlung bei 380 €/m². Für das Untersuchungsgebiet zeigen sich in diesem Zeitraum keine Erhöhungen 
der Bodenrichtwerte. Auffällig ist der große Unterschied zu den Preisen des benachbarten Bereiches um den 
Hauptbahnhof (5.000 €//m²).   
 
Abb. 18  Bodenwerte im Bereich des Untersuchungsgebietes 
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2.5 Bestehende Planungen und Veränderungserwartungen 
 

Das Untersuchungsgebiet Lehrter Straße ist Bestandteil bzw. berührt von Planungen unterschiedlicher Ebenen 
und unterschiedlicher Kronkretisierungsstufen. So gehört das Gebiet zum Aktionsraum Wedding/Moabit und liegt 
hier innerhalb des Stadtumbaugebietes Tiergarten Nordring/ Heidestraße. „Stadtentwicklungsstrategisch befindet 
sich das Stadtumbaugebiet Tiergarten außerdem im Strategieraum -Umfeld Hauptbahnhof-.“10 Für den Bereich 
Heidestraße wurden 2009 in Form eines Masterplanes die städtebaulichen Entwicklungsziele beschlossen. Der 
"Masterplan Berlin Heidestraße" formuliert das städtebauliche Entwicklungskonzept für die schrittweise 
Gestaltung des ca. 40 Hektar großen Areals zwischen Nordhafen, Heidestraße und Humboldthafen. Dabei geht 
es um ein Gebiet das mit 190.000 m² Nettobauland und einer Gesamtbruttogrundfläche von 610.000 m², verteilt 
auf Büros (58%), Wohnen (34%), Einzelhandel/Gastronomie (5%) und Kultur (3%).11  
 
Das Untersuchungsgebiet ist nicht direkter Bestandteil dieses Masterplans. Aber auch, wenn die Realisierung 
erst mittelfristig und abschnittsweise erfolgen soll, ist doch das Untersuchungsgebiet durch die direkte 
Nachbarschaft von den entsprechenden Planungen und Entwicklungen direkt betroffen. 
 
Für den originären Bestandteil des Untersuchungsgebietes, den „Mittelbereich Ost“ der Lehrter Straße „…wurde 
2009 ein eigenständiges städtebauliches Konzeptverfahren durchgeführt, dessen Ergebnis ebenfalls die 
Grundlage für einen Bebauungsplan und weitere städtebauliche sowie freiraumbezogene Vertiefungen bildet“12.  
Für die vorliegende Untersuchung bildet dieser Bebauungsplan 1- 67 „Lehrter Straße Mittelbereich“ vor dem 
Hintergrund der bestehenden Fragestellung das wichtigste Planwerk. Mit diesem Bebauungsplan wird die 
Schaffung von 70.000 m² Geschossfläche mit ca. 60% Wohn- und 40% Gewerbenutzung ermöglicht. Das 
entspricht  in etwa 400 Wohnungen die hier errichtet werden. Für den Untersuchungsbereich bedeutet das einen 
Zuwachs von  ca. 1000  Personen. Auch wenn über die konkrete Art und Ausgestaltung des Wohnungsneubaus 
im Bereich des Mittelbereich Ost  der Lehrter Straße keine näheren Aussagen möglich sind, ist zu erwarten, dass 
es sich eher um höherwertigen Wohnraum im gehobenen Preissegment mit einer entsprechenden 
Bewohnerschaft handeln wird. 
 
Für die Einschätzung der Entwicklung des Untersuchungsgebietes weiterhin von Bedeutung sind die (teilweise 
schon realisierten) Planungen zum Bereich des ehemaligen Poststadiums. Hier entstand bzw. entsteht über die 
konkreten Nutzungsmöglichkeiten als Sportgelände hinaus ein attraktives Freizeit– und Sportareal, dass durch 
die zentrale Lage im Untersuchungsgebiet sowohl für die Gebietsbevölkerung als auch durch die zentrale 
innerstädtische Lage, für eine Vielzahl von Nutzern interessant ist und weiter wird.  
 
Weiterhin zu beachten sind die Planungen zur Verkehrsberuhigung der Lehrter Straße. Diese werden nach der 
Realisierung die Belastungen durch den Verkehr erheblich verringern, die Aufenthaltsqualität deutlich verbessern 
und den verbindenden Charakter  der Lehrter Straße  entwickeln. Dazu gehören auch die Neugestaltung des 
Eingangsbereiches des Poststadiums und der neu zuschaffende Stadtplatz  auf der Ostseite der Lehrter Straße.  
 

                                                 
10  INSEK Teilbereiche A+B Tiergarten-Nordring / Heidestraße, Gruppe Planwerk, S. 23 

11 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung; Unter URL: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/ 

stadtplanerische_konzepte/heidestrasse/de/strukturkonzept.shtml (letzter Zugriff 30.08.2011) 

12  INSEK Teilbereiche A+B Tiergarten-Nordring / Heidestraße. Gruppe Planwerk, S.11 
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Abb. 19 Der  Siegerentwurf  des Gutachterverfahrens  

 

Carpaneto.schöningh architekten I FAT KORHL ARCHITEKTEN 
 

Abb. 20  Mittelbereich Lehrter Straße – Abgrenzung des Gebietes  lt. Entwurf des Bebauungsplanes 1 - 67 

 
Übersichtsplan Lage, Abgrenzung und stadträumliche Einbindung des Planungsgebiets, ohne Maßstab 
(Quelle: K5 RD/DVD 082, Bezirksämter von Berlin und Senatsverwaltung für Stadtentwicklung III)  
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3 Bewertung und Empfehlungen 
Für die Bewertung der aktuellen Situation im Gebiet und für die Überlegungen, ob und wieweit der Einsatz eines 
städtebaulichen Instrumentariums nach § 172 BauGB sinnvoll und angemessen wäre, sind Überlegungen zu den 
Entwicklungstendenzen und -möglichkeiten vorzunehmen. Daraus abgeleitet können die Wirkungsmöglichkeiten 
der Instrumente bewertet werden. 

3.1 Entwicklungsszenarien 
Für die Überlegungen, ob die Entwicklung des Wohngebiets in der Lehrter Straße zur Sicherung der 
städtebaulichen Entwicklung lenkender baurechtlicher Eingriffe bedarf, sind nicht nur die bereits eingetretenen 
Entwicklungen im Gebiet ausschlaggebend, sondern es ist zu bedenken, welche zukünftigen Entwicklungen des 
Gebiets wahrscheinlich sind, welche Einflussfaktoren zukünftig auf das Gebiet einwirken werden und wie diese 
sich auf die städtebauliche Situation des Gebiets auswirken werden. 
 
Dabei spielen die erheblichen stadtstrukturellen Veränderungen, die im Umfeld der Lehrter Straße bereits 
stattgefunden haben, bzw. zur Zeit sich in der Entwicklung befinden, eine zentrale Rolle. Dies sind  

• die Eröffnung des Berliner Hauptbahnhofs,  
• die geplante Eurocity an der Heidestraße,  
• die geplante Bebauung im Bereich zwischen Lehrter Straße und dem Bahngelände („Lehrter Straße 

Mittelbereich“) und 
• die Umgestaltung des Poststadiongeländes sowie des Fritz.-Schloß-Parks. 

 
Alle vier Einzelentwicklungen haben bereits jetzt zu einer deutlichen Attraktivitätssteigerung des Gebiets um die 
Lehrter Straße geführt und werden diese noch weiter steigern. Der oben konstatierte intensive 
Grundstücksverkehr hat mit hoher Wahrscheinlichkeit seine Ursache in der Erwartung von Immobilienerwerbern, 
dass die Grundstückspreise in diesem Bereich aufgrund einer Nachfrageentwicklung erheblich steigen werden, 
die von den vier genannten Entwicklungen verursacht werden würde.  
 
Allerdings konnten bisher keine Preissteigerungen auf dem Immobilienmarkt für diesen Bereich festgestellt 
werden. Dies bedeutet aber keineswegs, dass solche Preisentwicklungen nicht eintreten werden. Solche 
Entwicklungen benötigen in der Regel größere Zeiträume, insbesondere dann, wenn die Planungsprozesse wie 
im Bereich um den Hauptbahnhof sich langsamer entwickeln, als zunächst erwartet und zudem in weiteren 
benachbarten Stadtbereichen in der Nähe des Hauptbahnhofs  weitere Flächenangebote vorhanden sind.  
 
Es soll daher geprüft werden, welche Einflüsse auf die städtebauliche und soziale Entwicklung des Wohngebiets 
Lehrter Straße aus den genannten Veränderungen resultieren können 

3.1.1 Gegenwärtige Situation und Entwicklungstendenzen 
 

1. Das Wohngebiet Lehrter Straße wird geprägt durch einen hohen Anteil vom Haushalten und Personen 
mit sozialen und ökonomischen Problemen. Der Migrantenanteil ist hoch. Entsprechend ist auch der 
Anteil an Kindern und Jugendlichen hoch.  

2. Es sind keine größeren Veränderungstendenzen in der sozialen und demografischen Struktur der 
Gebietsbevölkerung zu erkennen.  

3. Das Gebiet hat einen hohen Anteil an Neubauwohnungen, die mit geringen Ausnahmen als 
Sozialwohnungen gebaut wurden. Auch die gründerzeitlichen Altbauten im Gebiet sind mittels staatlich 
finanzierter Förderprogramm modernisiert worden. Ein Teil der mit staatlichen Mitteln erstellten bzw. 
erneuerten Wohnungen unterliegen noch Miet- und Belegungsbindungen. 

4. Nahezu alle Wohnungen entsprechen einem zeitgemäßen Ausstattungsstandard, verfügen also über 
Bad und modernes Heizungssystem. Aktuell sind keine größeren Investitionen in den Gebäudebestand 
zu beobachten. 

5. Anders als in der Bevölkerungs- und in der Gebäudestruktur ist bei der Eigentümerstruktur eine 
Dynamik zu erkennen. Der Umfang der Immobilienverkäufe war hoch. Käufer waren überwiegend 
Großeigentümer. Unmittelbare Auswirkungen auf die Bodenpreise waren allerdings nicht festzustellen. 
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6. Ob es im Gebiet eine deutliche Höherentwicklung der Mieten gibt, wie es von Bewohnern berichtet wird,  
konnte im Einzelnen nicht überprüft werden. Allerdings gibt es in Berlin seit einigen Jahren einen starken 
Trend zu Mietsteigerungen, von dem Wohnungen und Wohngebiete mit unterdurchschnittlichen 
Mietpreisen besonders stark betroffen sind.  

Eine relevante Veränderung der Bevölkerungsstruktur ist nicht zu erkennen. Entsprechend können bisher auch 
keine deutlichen städtebaulichen Veränderungen festgestellt werden. 

3.1.2 Einflussfaktor: Hauptbahnhof  
Der Hauptbahnhof mit seinen hohen Fahrgastzahlen und seiner durch die große Anzahl an Geschäften weiter 
gesteigerten Anziehungskraft bietet Raumnutzungen in seiner Umgebung günstige Voraussetzungen. Dies 
bezieht sich zunächst aber vor allem auf gewerbliche Nutzungen. Insbesondere Angebote im 
Beherbergungsgewerbe profitieren von der Nähe zum Hauptbahnhof.  Dies hat sich ja bereits in dem Neubau 
eines Hotels am Anfang der Lehrter Straße gezeigt. Es ist daher zu erwarten, dass weitere Versuche, Flächen für 
Hotels, Hostels o. ä. zu nutzen, gemacht werden. Dabei ist ebenfalls zu erwarten, dass vorhandene Wohnungen 
oder ganze Gebäude als so genannte Ferienwohnungen umgenutzt und Touristen angeboten werden. 
 
Bedeutende Impulse für die Steigerung der Nachfrage nach Wohnungen gehen von solchen 
Verkehrsknotenpunkten in der Regel nicht aus. Die Notwendigkeit, in der Nähe eines Bahnhofs zu wohnen, 
besteht angesichts des entsprechend ausgebauten Netzes für den Individual- und den öffentlichen Verkehr 
faktisch nicht. Dies betrifft vor allem Wohnungen, die als Lebensmittelpunkt des Haushalts angemietet oder 
gekauft werden. Hier haben in der Regel andere Kriterien einen höheren Stellenwert als die Nähe zu einem 
Bahnhof. Da zudem sich das Wohnungsangebot um den Bahnhof durch die beiden genannten geplanten 
Wohnquartiere deutlich steigern wird, ist nicht zu erwarten, dass der Druck auf die bestehenden 
Wohnungsangebote deutlich wachsen wird.  
 
Es wird vor allem, und das ist in der hier anstehenden Frage von großer Bedeutung, nicht zu einer größeren 
baulichen Aufwertung der bestehenden Wohnungen kommen. Diese sind weitgehend modernisiert und haben 
eine Vollstandardausstattung. In ihnen können, insbesondere nach Auslaufen von vorhandenen Miet- und 
Belegungsbindungen, durch Mieterhöhung bei Neuvermietung und im Bestand, deutliche Mietsteigerungen ohne 
weitere Investitionen durchgesetzt werden. Jeder Versuch dagegen, die Wohnungen mit einem deutlich höheren 
Standard auszustatten, wird diese Wohnungen in einen deutlich höheres Marktsegment heben, in dem die 
geplanten Neubauwohnungen der beiden benachbarten Wohngebiete angesiedelt sind. Da die Vermarktung von 
Wohnungen in diesem Marktsegment keineswegs einfach ist, ist nicht zu erwarten, dass in den 
Bestandswohnungen in größerem Umfang Aufwertungsinvestitionen getätigt werden. Nur solche aber wären im 
Rahmen einer Erhaltungssatzung aber beeinflussbar. 
 
Einen stärkeren Impuls kann aber die Wohnungsnachfrage durch die Nachfrage nach Zweit- bzw. 
Firmenwohnungen erhalten. Hier werden weniger hochwertige und große, sondern eher durchschnittlich 
ausgestattete und kleine Wohnungen nachgefragt werden. Für sie gilt in stärkerem Maße der Lagevorteil in der 
Nähe des Hauptbahnhofs. Ein solches Wohnungsangebot ist im Gebiet vor allen in den älteren Sozialwohnungen 
zu finden, für die in wenigen Jahren alle Bindungen  enden. Hier ist zum einen ein deutlicher Druck auf die Mieten 
zu erwarten. Es ist zum anderen durchaus wahrscheinlich, dass eine Umwandlung in Eigentum vorgenommen 
wird. Beide Vermarktungsstrategien würden einen erheblichen Veränderungsdruck auf die Bevölkerungsstruktur 
verursachen.  
 
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Auswirkungen auf den Wohnungsbestand und das 
Wohngebiet keineswegs auf den Bereich um die Lehrter Straße beschränkt bleiben wird. Die in der Nähe 
gelegenen Wohngebiete südlich der Straße Alt Moabit werden ebenfalls betroffen sein. 

3.1.3 Einflussfaktor: Neue Wohngebiete  
Die Wohnungen, die in der Umgebung der Lehrter Straße in zwei neuen Wohn- und Gewerbegebieten entstehen 
werden, werden schon aus Gründen der hohen Entstehungskosten, in einem oberen Mietpreissegment 
angesiedelt sein. Es ist mit einer entsprechenden Bewohnerschicht mit überdurchschnittlichen Einkommen zu 
rechnen.  
Die Auswirkungen auf das Wohnungsangebot in der Lehrter Straße werden gering sein. Es ist nicht zu erwarten, 
dass die beiden Siedlungen, so wie sie geplant sind, eine so hohe Anziehungskraft entwickeln werden, dass auch 
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in der Umgebung die vorhandenen Wohnungen durch entsprechende Investitionen auch in höherwertige und 
höherpreisige Angebote aufgewertet werden. Es ist aber zu erwarten, dass sich die Anwesenheit einer größeren 
Bevölkerung auf die gewerblichen Angebote des Quartiers auswirken wird. Dies kann zu deutlichen Preis- und 
Mietsteigerungen für Läden und Restaurants, Cafés und Kneipen führen.  

3.1.4 Einflussfaktor: Verbesserte Angebote im Poststadion und im Fritz-Schloss-Park  
Die verbesserten Angebote im Poststadion und im Fritz-Schloss-Park werden zu einer deutlichen 
Wohnwertsteigerung im Gebiet führen. Allerdings ist auch hier der Lagefaktor für Sport-, Freizeit- und 
Wellnessangebote nicht so bedeutend, dass es zu einer deutlichen Steigerung der Wohnungsnachfrage - 
insbesondere nach höherwertigen Wohnungen - kommen könnte, die wiederum zu erheblichen Aufwertungs-
investitionen im Wohnungsbestand  führen würden. Die Wohnumfeldverbesserungen werden allerdings zu einer 
weiteren Verbesserung des Gebietsimages führen, die die Wohnungsnachfrage hinsichtlich der vorhandenen 
Wohnungen und - damit verbunden - die Mieten steigern wird.  
 

3.1.5 Fazit aus den Entwicklungsszenarien  
Die bereits heute vorhandenen und die absehbaren Entwicklungen im Wohngebiet Lehrter Straße werden weder 
zu intensiven Aufwertungsinvestitionen im Bestand führen, noch zu einer schnellen Veränderung der 
Bewohnerstruktur führen. Es ist allerdings zu erwarten, dass die kontinuierliche Verbesserung des Wohngebiets 
und seiner Lagequalitäten zu einer erhöhten Nachfrage nach den Wohnungen im Gebiet und in dessen Folge zu 
Mietsteigerungen und einer langsamen Veränderung der Bevölkerungsstruktur führen wird. Dabei werden die 
Anteile der Mieter mit geringen Einkommen und der Migranten stark reduziert werden. Diese Entwicklungen 
werden vor allem nach Auslaufen der Miet- und Belegungsbindungen beschleunigt ablaufen. 
 
Darüber hinaus wird die Nähe zum Bahnhof sowohl die Umnutzung in Ferienwohnungen bzw. Hotels und die 
Umwandlung in Eigentum vorantreiben. Ebenfalls stark betroffen vom Aufwertungsdruck sein wird das 
Ladengewerbe.  
 
Städtebauliche Folgen dieser Strukturveränderungen werden vor allem in der Verringerung des Angebots an 
preiswerten Wohnungen liegen, deren Umfang in Berlin im letzten Jahrzehnt dramatisch zurückgegangen ist, so 
dass von der erneuten Notwendigkeit des Neubaus von Sozialwohnungen als kommunaler Aufgabe gesprochen 
wird. Die Verdrängung von einkommensschwachen Mietern wird zudem Segregationstendenzen in der Stadt 
verstärken.  
 

3.2 Anwendbare Rechtsinstrumente 
 
Auftragsgegenstand ist die Prüfung, ob die Rechtsinstrumente des § 172 Abs. 1 Nr. 2 und/oder Nr. 3 BauGB zur 
Anwendungen kommen können und sollen. 
 

3.2.1 § 172 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 
 
§ 172 Abs. 1 Nr. 2 BauGB verfolgt das Ziel, in Veränderungsprozessen bebauter Gebiete die Zusammensetzung 
der Gebietsbevölkerung zu erhalten. Zielsetzung des Gesetzes ist nicht, Mietsteigerungen in dem Gebiet zu 
verhindern oder zu erschweren, es geht auch nicht um den Schutz der einzelnen Bewohner vor ihrer individuellen 
Verdrängung aus dem Gebiet. 
 
Vielmehr geht es um eine komplexe städtebauliche Zielsetzung, entsprechend der gesetzlichen 
Aufgabenbeschreibung, die § 1 BauGB für die Bauleitplanung, aber gültig für den gesamten Anwendungsbereich 
des Baugesetzbuchs, der Gemeinde zuweist. 
 
§ 1 Abs. 5 BauGB: Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, 
wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen 
Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte 
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Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die 
natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln, auch in Verantwortung für den allgemeinen 
Klimaschutz, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu 
entwickeln. 
 
Aus dem nachfolgenden Absatz sind einige Absätze einschlägig und richtungsweisend:  
 
§ 1 Abs. 6 BauGB: „Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen: 
1. die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die 
Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung, 
2. die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen, 
die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung und die Anforderungen Kosten sparenden Bauens sowie die 
Bevölkerungsentwicklung, 
3. die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere die Bedürfnisse der Familien, der 
jungen, alten und behinderten Menschen, unterschiedliche Auswirkungen auf Frauen und Männer sowie die 
Belange des Bildungswesens und von Sport, Freizeit und Erholung, 
4. die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der Umbau vorhandener Ortsteile sowie die 
Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche, 
…“ 
 
Diese Aufgabenstellung nehmen § 172 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und der die Anwendung beschreibende § 172 Abs. 4 
BauGB auf, und zwar als vorbeugendes Instrument gegenüber einer Tendenz zu städtebaulich unerwünschter 
Veränderung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung. Es geht also um eine nachvollziehbare Prognose 
und die Entscheidung, ob die Anwendung des Rechtsinstruments sinnvoll und notwendig erscheint. Dabei ist 
städtebaulich im Blick zu behalten, dass bei korrekter gemeindlicher Planung und Entwicklung die öffentliche 
Infrastruktur auf die Gebietsbevölkerung abgestimmt ist, ebenso ist häufig die private Infrastruktur auf die 
vorhandene Bewohnerschaft  abgestimmt und umgekehrt. Verändert sich die Zusammensetzung der 
Wohnbevölkerung, z.B. indem die Anzahl von Familien mit Kindern, von alten Menschen deutlich zu- oder 
abnimmt, oder indem Bevölkerungsgruppen mit niedrigem Einkommen das Gebiet verlassen, dann kann dies zu 
Unternutzung / Fehlnutzung der Infrastruktur des Gebiets führen.  
 
Insbesondere die Verdrängung wirtschaftlich schwacher Bevölkerungsanteile kann die städtebaulich ebenso 
unerwünschte Fernwirkung haben, dass sich diese benachteiligten Gruppen in anderen Gebieten konzentrieren, 
in denen für sie noch eine Existenzmöglichkeit besteht. Dadurch können dort einseitige Bevölkerungsstrukturen 
entstehen, die das Städtebaurecht gerade verhindern will. 
 
Als städtebauliches Instrument ordnet § 172 Abs. 1 Nr. 2 BauGB ein besonderes Verbot mit Erlaubnisvorbehalt 
an. Eine besondere Genehmigungspflicht kann demnach bestehen bei 

• baulichen Maßnahmen 
• Nutzungsänderungen, und  
• Umwandlung von Grundstückseigentum in Teileigentum; 

dies aber nur unter einer zusätzlichen Voraussetzung (s. u.) 
 

Daraus ergeben sich für die Anwendung des § 172 Abs. 1 Nr. 2 BauGB folgende Anforderungen: 
 
Es muss in dem Gebiet eine einigermaßen stabile Wohnbevölkerung vorhanden sein; 
Es muss  
a) ein baulicher Aufwertungsspielraum und ein Druck, diesen Spielraum zu nutzen 
und/oder 
b) ein Druck zur Nutzungsänderung bisheriger Mietwohnungen zu anderen Zwecken 
c) eine Tendenz zur Umwandlung bisheriger Mietwohnungen zu Wohnungseigentum 
erkennbar sein. 
Es muss sich daraus die begründete Befürchtung ableiten lassen, dass die baulichen Maßnahmen, die 
Umnutzungsvorgänge und/oder die Eigentumsumwandlungen erhebliche Teile der ansässigen Wohnbevölkerung 
zum Wegzug bewegen, bzw. einen Zuzug von ihnen strukturell entsprechenden Bewohnern ins Gebiet 
erschweren oder vereiteln. 
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Die bisher vorliegenden Untersuchungsergebnisse sind, gemessen an diesen rechtlichen Vorgaben, wie folgt zu 
bewerten: 
 
Das Untersuchungsgebiet weist in beiden Teilgebieten Wohnbevölkerung auf, die in wesentlichen Teilen seit über 
10 Jahren dort ansässig ist. Die Bevölkerungsstruktur ist nicht so problematisch, dass in der Erhaltung dieser 
Zusammensetzung der Bevölkerung ein städtebaulicher Misstand begründet läge. Andererseits sind gerade die 
lang ansässigen Bewohnersegmente weitestgehend nicht in der Lage, deutlich erhöhte Mieten zu zahlen. Die 
Bevölkerung ist somit derzeit als stabil, aber durchaus verdrängungsbedroht anzusehen. 
 
Der nächste Prüfungsschritt enthält schon wesentlich prognostische Elemente. Wartet man ab, bis Entwicklungen 
schon klar nachweisbar sind, dann kann das Rechtsinstrument seine im Wesentlichen vorbeugende Wirkungen 
nicht mehr entfalten und bleibt nutzlos (oder ist schon normativ gar nicht mehr anwendbar). Andererseits muss 
schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit belegt werden, dass die unerwünschte Tendenz auch eintreten wird.. 
 
a) Fraglich ist schon, ob in relevantem Maße bauliche Aufwertungsspielräume bestehen. Die im Gebiet 
vorhandenen Wohnungen weisen soweit bekannt alle Ausstattungsmerkmale neuzeitlicher Wohnungen auf: Sie 
sind zentral beheizt und mit Bad ausgestattet. Soweit es sich um ehemals Sozialen Wohnungsbau handelt, sind 
auch Balkone und Aufzüge vorhanden. 
 
Baulicher Aufwertungsspielraum besteht somit nur in der Weise, dass die Ausstattung der Wohnungen noch 
einmal deutlich in Richtung auf luxuriösere Wohnverhältnisse verbessert würde. 
 
Hier könnte eine Erhaltungsverordnung nach § 172 Abs. 1 Nr. 2 BauGB („Milieuschutz“) rechtlich steuern.  
 
b) Der Genehmigungsvorbehalt einer Erhaltungsverordnung nach § 172 Abs. 1 Nr. 2 BauGB würde sich auch auf 
Nutzungsänderungen beziehen. Demnach wäre ohne besondere Genehmigung verboten, Wohnungen zu 
anderen Zwecken zu benutzen. Tendenzen, in diesem Gebiet Wohnraum zu gewerblichen oder Bürozwecken 
umzunutzen, sind bisher nicht erkennbar. Eine genehmigungspflichtige Nutzungsänderung wäre die Umwandlung 
eines Hauses in eine Pension oder ein Boarding-House. Von der Zielsetzung der Erhaltungsverordnung her 
müsste auch die Vermietung der Wohnungen als Ferienwohnung genehmigungspflichtig sein, denn dies entzieht 
den Wohnraum dem Mietmarkt der dauerhaft Gebietsansässigen. Allerdings ist dies bisher nicht erprobt und 
durch gerichtliche Entscheidungen bestätigt. 
 
Eine Erhaltungsverordnung nach § 172 Abs. 1 Nr. 2 BauGB („Milieuschutz“) könnte jedenfalls gegenüber der 
echten Nutzungsänderung rechtlich steuern. Ob eine rechtliche Steuerung auch gegenüber der inoffiziellen 
Nutzungsänderung auf der Ebene der Wohnungen (einzeln vermietete Ferienwohnung) gelingen kann, ist nicht 
gesichert, aber auch nicht ausgeschlossen..  
 
c) Grundsätzlich kann über eine Erhaltungsverordnung nach § 172 Abs. 1 Nr. 2 BauGB („Milieuschutz“) seit 1998 
auch die Umwandlung von Grundstückseigentum in Wohnungseigentum untersagt werden. Das würde allerdings 
voraussetzen, dass zuvor die Landesregierung eine besondere Verordnung erlässt, wonach – für alle 
Milieuschutzgebiete, oder für einzelne Milieuschutzgebiete – die Umwandlung einer besonderen 
erhaltungsrechtlichen Genehmigung bedarf. Das Umwandlungsverbot kann also nur dann zum Einsatz kommen, 
wenn (vom Bezirk) eine Erhaltungsverordnung nach § 172 Abs. 1 Nr. 2 BauGB erlassen worden ist und (durch 
die Landesregierung) die ergänzende Umwandlungsschutzverordnung erlassen worden ist. Bisher ist die 
Landesregierung zum Erlass einer solchen Verordnung nicht bereit. Die Darlegung des Bedarfs in diesem 
konkreten Falle könnte dazu führen, dass sich die Senatsverwaltung von der Notwendigkeit überzeugen lässt. 
 
Hier könnte eine Erhaltungsverordnung nach § 172 Abs. 1 Nr. 2 BauGB BauGB in Verbindung mit einer 
Umwandlungsschutzverordnung der Landesregierung rechtlich steuern 
 
a) Für eine Tendenz zu baulicher Aufwertung (im Altbaubestand vor allem Anbau von Balkonen und Aufzügen; 
bei den Alt-Neubauten vor allem Zusammenlegung kleiner Wohnungen) gibt es bisher keine eindrücklichen 
Belege. 
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b) Die unmittelbare Nähe des Hauptbahnhofs könnte durchaus einen Bedarf für die Unterbringung von Touristen 
auslösen und einen Druck in die Richtung ausüben, im Gebiet entsprechende Beherbergungsmöglichkeiten zu 
schaffen (siehe 3.1.2).  
 
c) Die Umwandlung in Eigentumswohnungen führt entweder dazu, dass die Erwerber selbst dort wohnen, oder 
dass – dies ist der häufigere Fall – die Enderwerber die Wohnung möglichst hochpreisig vermieten. In beiden 
Fällen dürfte es dem Bevölkerungssegment, das bisher diese Wohnungen bewohnt, nicht möglich sein, in der 
Wohnung zu verbleiben, weil sie weder die Wohnung erwerben noch die üblicherweise dann durchgesetzte Miete 
bezahlen könnten (siehe 3.1.2). 
 

3.2.2 § 172 Abs. 1 Nr. 3 BauGB  
 
Die Erhaltungsverordnung nach § 172 Abs. 1 Nr. 3 BauGB („Umstrukturierungsverordnung“) hat die Zielsetzung, 
bei städtebaulichen Umstrukturierungen einen sozialverträglichen Ablauf zu sichern. Durch Festsetzung einer 
solchen Verordnung wird ein besonderer Genehmigungsvorbehalt eingeführt, es muss ein Sozialplan aufgestellt 
werden, der die zu erwartenden Umstrukturierungen ermitteln, vermeiden, mindern oder finanzielle Hilfen geben 
soll. Die Genehmigung kann so gestaltet werden, dass die umstrukturierenden Maßnahmen erst beginnen 
dürfen, wenn der sozialverträgliche Ablauf durch verbindliche und durchsetzbare Regelungen gesichert ist. 
 
Ein klarer Anwendungsfall wäre beispielsweise, wenn in dem Untersuchungsgebiet durch planerische 
Festsetzungen ein Teil des Gebiets von der bisherigen Wohnnutzung hin zu einer stärker gewerblichen oder 
tertiären Nutzung entwickelt werden sollte, oder infolge von neuen planerischen Festsetzungen bisher 
vorhandene Gewerbebetriebe verlagert werden müssten (anders als § 172 Abs. 1 Nr. 2 betrifft Nr. 3 nicht nur die 
Wohnbevölkerung).  
 
Allerdings wird verbreitet vertreten, dass § 172 Abs. 1 Nr. 3 BauGB nur dann zur Anwendungen kommen kann, 
wenn die Gemeinde absichtlich und durch aktive Planungsmaßnahmen eine Umstrukturierung des Gebiets 
betreibt. Eine solche planmäßige Umstrukturierung des Gebiets ist aus den bisherigen Planungsunterlagen nicht 
ersichtlich. Bei dieser Betrachtungsweise wäre also eine Anwendung des § 172 Abs. 1 Nr. ausgeschlossen. 
 
Es ist zwar fraglich, ob diese Rechtsansicht zutreffend ist, denn die Notwendigkeit, Veränderungsprozesse 
sozialverträglich zu gestalten, ist nicht davon abhängig, ob die Gemeinde aktiv eine bestimmte Veränderung 
wünscht, oder ob eine bauliche Umstrukturierung bzw. Änderung der Nutzung zwar unerwünscht ist, aber durch 
die Entwicklungsdynamik im Gebiet, oder auch durch planerische Änderungen in angrenzenden Gebieten, durch 
private Akteure bewirkt wird und von der Gemeinde mit allgemeinen planungsrechtlichen Instrumenten und den 
besonderen städtebaulichen Instrumenten nicht verhindert werden kann.  
 
Auch bei Zugrundelegung dieser weiteren Rechtsansicht wären aber nach den bisher vorliegenden Ergebnissen 
die Voraussetzungen für den Erlass einer Erhaltungsverordnung nach § 172 Abs. 1 Nr. 3 nicht gegeben. Es ist 
gerade ausgeführt, dass bisher eine  deutliche Änderung der Nutzungen im Gebiet nicht absehbar ist.  
 

3.3 Schlussbetrachtung und Empfehlungen 
Das Wohngebiet Lehrter Straße ist nach dem Bau des Berliner Hauptbahnhofs aus einer städtebaulichen 
Randlage in eine zentrale Lage innerhalb der Berliner Innenstadt gekommen. Die Möglichkeiten für eine 
gewinnbringendere Bodennutzung, die sich daraus ergeben, haben zu einem gesteigerten Grundstücksverkehr 
geführt, allerdings ohne dass bisher durchgängig deutliche Preissteigerungen erkennbar wären.  
 
Auswirkungen auf die Sozialstruktur sind ebenfalls noch nicht nachweisbar. Zwar sind dort, wo dies in den nicht 
preisgebundenen Wohnungen möglich war, offensichtlich die Mieten in den letzten Jahren deutlich gestiegen13. 
Die Ursachen lagen dabei selten in Wert erhöhenden Modernisierungsmaßnahmen, sondern in Mieterhöhungen 

                                                 
13  Das Ausmaß dieser Mietpreissteigerungen konnte allerdings aufgrund der fehlenden Daten nicht festgestellt werden. 
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bei Neuvermietung  und im Bestand mit Bezug auf den Mietspiegel. Diese Entwicklung betrifft zur Zeit die 
gesamte Berliner Innenstadt.  
 
Die soziale und ökonomische Lage der Bevölkerung ist schwierig. Die Einkommen sind niedrig, die Armutsquote 
und die Arbeitslosigkeit sind hoch. Es leben viele Migranten im Gebiet. Prinzipiell ist eine derartig strukturierte 
Bevölkerung verdrängungsgefährdet, wenn Modernisierungsinvestitionen zu deutlichen Mietsteigerungen führen. 
Es ist allerdings nicht abzusehen, dass derartige Investitionen in größerem Umfang im Gebiet getätigt werden. Es 
ist vielmehr zu erwarten, dass die Eigentümer den angespannteren Wohnungsmarkt durch Mieterhöhungen im 
Bestand und bei Neuvermietung zu einer höheren Rendite nutzen werden.  
 
Es ist zu erwarten, dass auch im Rahmen einer derartigen Verteuerung der Wohnungen eine Veränderung der 
Sozialstruktur eintreten wird, weil Mieter mit sehr geringen Einkommen entweder das Gebiet verlassen müssen 
bzw. nicht in der Lage sein werden, Wohnungen im Gebiet anzumieten. Die Entwicklung wird bis in das Jahr 
2016 allerdings dadurch gebremst, dass noch ein Viertel der Wohnungen Bindungen unterliegen. Insgesamt ist 
aber eine Entwicklung, die aus einer reinen Marktentwicklung ohne zusätzliche Bautätigkeit resultiert, durch eine 
Erhaltungsverordnung zum besonderen Schutz der Bevölkerungsstruktur nicht zu beeinflussen. 
 
Ein möglicherweise höheres Gefahrenpotential erwächst aus den Möglichkeiten, Wohnungen oder ganze 
Grundstücke für touristische Zwecke oder andere gewerbliche Nutzungen umzunutzen. Auch die Möglichkeit der 
Aufteilung der Mietshäuser in Eigentumswohnungen und deren Verkauf an spezielle Interessenten, die die Nähe 
zum Hauptbahnhof suchen, kann zu deutlichen Umstrukturierungen der anwesenden Bevölkerung führen. Hier 
empfehlen wir rechtzeitige Gegenmaßnahmen. Dies könnte durch den Erlass einer Erhaltungsverordnung, aber 
auch durch andere Instrumente geschehen, die die Zweckentfremdung von Wohnraum beschränken. 
 
Eine Schwierigkeit, die sich bei dem Erlass einer Erhaltungsverordnung ergeben würde, wäre die Begründung 
über negative städtebauliche Folgen einer Umstrukturierung der Bevölkerung. Als wesentliche städtebauliche 
Auswirkung sehen wir den Verlust preiswerten Wohnraums, der sich insbesondere durch Umnutzung einstellen 
würde. Angesichts der dramatischen Reduzierung des sozial gebundenen Segments und des Niedrigpreissektors 
des Wohnungsmarkts steht Berlin vor der Aufgabe, wieder neu Sozialwohnungsbau erstellen zu müssen, mit all 
den dadurch verursachten Schwierigkeiten von der Finanzierung, der Entwicklung von geeigneten Flächen und 
der notwendigen Erschließung. In diesem Zusammenhang wäre es wünschenswert, im neu zu bauenden 
Wohnkomplex Belegungsrechte für untere Einkommensgruppen zu sichern. 
 
Angesichts dieser Rahmenbedingungen und Entwicklungstendenzen empfehlen wir zur Zeit nicht, eine 
Erhaltungsverordnung zu erlassen. Die Entwicklung im Gebiet sollte aber weiter beobachtet werden, wie weit 
Umnutzungen, Aufteilung in Wohnungseigentum und ggf. auch Aufwertungsinvestitionen vorbereitet, die zu 
größeren Strukturveränderungen führen können. Dabei erscheint es auch wichtig, dass der Bezirk bei der 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung darauf drängt, dass die Möglichkeiten, Umnutzungen zu regulieren, 
wieder verstärkt werden.  
 
Bei der Betrachtung des Gebiets sollten u. E. auch die Wohngebiete südlich der Straße Alt-Moabit mit 
einbezogen werden. In diese Gebiete, die bereits jetzt durch die Nähe zum Regierungsviertel einer stärkeren 
Nachfrage ausgesetzt sind, werden sich die Entwicklungstendenzen, die für das Gebiet Lehrter Straße 
festzustellen sind, ebenfalls auswirken. 
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